28. MÄRZ 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung verschiedener Erlasse über das Verfahren vor dem Staatsrat zwecks Aufnahme der Möglichkeit zur Nutzung der elektronischen Verfahrensführung (Artikel 1 bis 19 und 22)


(Belgisches Staatsblatt vom 16. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


28. MÄRZ 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung verschiedener Erlasse über das Verfahren vor dem Staatsrat zwecks Aufnahme der Möglichkeit zur Nutzung der elektronischen Verfahrensführung


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, des Artikels 30 § 1 Absatz 1 und 2, ersetzt durch das Gesetz vom 17. Oktober 1990 und abgeändert durch die Gesetze vom 4. August 1996, 18. April 2000, 6. Januar 2014, 20. Januar 2014, 10. April 2014 und 26. Dezember 2015, § 2bis, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 3. März 2011, und § 4 Absatz 1, eingefügt durch das Gesetz vom 17. Februar 2005;

Aufgrund des Grundlagengesetzes vom 8. Juli 1976 über die öffentlichen Sozialhilfezentren, der Artikel 23 und 25ter § 4 Absatz 2, eingefügt durch das Gesetz vom 9. August 1988;

Aufgrund des Neuen Gemeindegesetzes, des Artikels 72bis § 4, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 30. Mai 1989;

Aufgrund des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände, des Artikels 68 Absatz 2;

Aufgrund des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes, des Artikels 21quater, eingefügt durch das Gesetz vom 2. April 2001;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 15. Juli 1956 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsabteilung des Staatsrates bei den in Artikel 76bis des Gemeindewahlgesetzes vorgesehenen Beschwerden;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 12. Januar 1977 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsabteilung des Staatsrates bei Beschwerden, die in den Artikeln 18, 21 und 22 des Grundlagengesetzes vom 8. Juli 1976 über die öffentlichen Sozialhilfezentren vorgesehen sind;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 22. Dezember 1988 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsabteilung des Staatsrates bei den in Artikel 25ter des Grundlagengesetzes vom 8. Juli 1976 über die öffentlichen Sozialhilfezentren und in Artikel 68bis des Gemeindewahlgesetzes vorgesehenen Beschwerden;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 28. Oktober 1994 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsabteilung des Staatsrates bei den in Artikel 37/4 des Grundlagengesetzes vom 19. Oktober 1921 über die Provinzialwahlen vorgesehenen Beschwerden;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 15. Mai 2003 zur Festlegung des beschleunigten Verfahrens vor dem Staatsrat bei Beschwerden gegen bestimmte Beschlüsse der Autorität Finanzielle Dienste und Märkte und der Belgischen Nationalbank;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 31. August 2005 zur Festlegung der besonderen Regeln in Bezug auf Fristen und Verfahren für die Bearbeitung der in Anwendung von Artikel 15ter des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahlen der Föderalen Kammern und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien eingereichten Anträge;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 8. März 2007 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsabteilung des Staatsrates bei Beschwerden, die in den Artikeln 18quater und 21ter des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes vorgesehen sind;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 12. Oktober 2010 zur Ausführung von Artikel 68 Absatz 2 des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 13. Februar 2024;

Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 20. Februar 2024;

Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung durchgeführt worden ist;

Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der am 4. März 2024 beim Staatsrat eingereicht worden ist, in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

In Erwägung der Notifizierung der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates vom 14. März 2024, den Begutachtungsantrag, der unter der Nummer 75.801/2 in die Liste der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates eingetragen wurde, gemäß Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat von der Liste zu streichen;

Auf Vorschlag der Ministerin des Innern, des Ministers der Wirtschaft, des Ministers der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit und des Ministers der Finanzen und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 15. Juli 1956 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsabteilung des Staatsrates bei den in Artikel 76bis des Gemeindewahlgesetzes vorgesehenen Beschwerden, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 16. September 1982, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "per Einschreiben an den Staatsrat" durch die Wörter "per Einschreiben oder auf elektronischem Weg beim Staatsrat" ersetzt.

2. Absatz 2 wird wie folgt ersetzt:

"Außer bei elektronischer Verfahrensführung werden der Antragschrift vier beglaubigte Abschriften der Antragschrift und der dazugehörenden Unterlagen, auf die in diesem Antrag verwiesen wird, beigefügt."


Art. 2 - Artikel 6 Absatz 4 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

1. In Nr. 2 werden zwischen den Wörtern "per Einschreiben" und dem Wort "zugesandt" die Wörter "oder auf elektronischem Weg" eingefügt.

2. Nummer 3 wird durch die Wörter ", außer bei elektronischer Verfahrensführung" ergänzt.


Art. 3 - In Artikel 11 desselben Erlasses, eingefügt durch die Königlichen Erlasse vom 16. September 1982 und 28. Oktober 1994, wird zwischen den Wörtern "85 Absatz 2," und den Wörtern "86 bis 88" das Wort "85bis," eingefügt.


Art. 4 - In Artikel 2 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 12. Januar 1977 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsabteilung des Staatsrates bei Beschwerden, die in den Artikeln 18, 21 und 22 des Grundlagengesetzes vom 8. Juli 1976 über die öffentlichen Sozialhilfezentren vorgesehen sind, werden die Wörter "Die Antragschrift wird " durch die Wörter "Außer bei elektronischer Verfahrensführung wird die Antragschrift" ersetzt.


Art. 5 - Artikel 6 Absatz 4 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

1. In Nr. 2 werden zwischen den Wörtern "per Einschreiben" und dem Wort "zugesandt" die Wörter "oder auf elektronischem Weg" eingefügt.

2. Nummer 3 wird durch die Wörter ", außer bei elektronischer Verfahrensführung" ergänzt.


Art. 6 - In Artikel 11 desselben Erlasses wird zwischen den Wörtern "85 Absatz 2," und den Wörtern "86 bis 88" das Wort "85bis," eingefügt.


Art. 7 - Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 22. Dezember 1988 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsabteilung des Staatsrates bei den in Artikel 25ter des Grundlagengesetzes vom 8. Juli 1976 über die öffentlichen Sozialhilfezentren und in Artikel 68bis des Gemeindewahlgesetzes vorgesehenen Beschwerden wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "per Einschreiben an den Staatsrat" durch die Wörter "per Einschreiben oder auf elektronischem Weg beim Staatsrat" ersetzt.

2. In Absatz 2 werden die Wörter "Der Antragschrift werden" durch die Wörter "Außer bei elektronischer Verfahrensführung werden der Antragschrift" ersetzt.


Art. 8 - Artikel 4 Absatz 3 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

1. In Nr. 2 werden zwischen den Wörtern "per Einschreiben" und dem Wort "zugesandt" die Wörter "oder auf elektronischem Weg" eingefügt.

2. Nummer 3 wird durch die Wörter ", außer bei elektronischer Verfahrensführung" ergänzt.


Art. 9 - In Artikel 8 desselben Erlasses wird zwischen den Wörtern "85 Absatz 2," und den Wörtern "86 bis 88" das Wort "85bis," eingefügt.


Art. 10 - Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 28. Oktober 1994 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsabteilung des Staatsrates bei den in Artikel 37/4 des Grundlagengesetzes vom 19. Oktober 1921 über die Provinzialwahlen vorgesehenen Beschwerden wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "per Einschreiben an den Staatsrat" durch die Wörter "per Einschreiben oder auf elektronischem Weg beim Staatsrat" ersetzt.

2. Absatz 2 wird wie folgt ersetzt:

"Außer bei elektronischer Verfahrensführung werden der Antragschrift acht beglaubigte Abschriften des Originals der Antragschrift und der dazugehörenden Unterlagen, auf die in diesem Antrag verwiesen wird, beigefügt. Eine Abschrift des Beschlusses der Kontrollkommission wird in jedem Fall beigefügt."


Art. 11 - Artikel 5 Absatz 2 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

1. In Nr. 2 werden zwischen den Wörtern "per Einschreiben" und dem Wort "zugesandt" die Wörter "oder auf elektronischem Weg" eingefügt.

2. Nummer 3 wird durch die Wörter ", außer bei elektronischer Verfahrensführung" ergänzt.


Art. 12 - In Artikel 11 desselben Erlasses wird zwischen den Wörtern "85 Absatz 2," und den Wörtern "86 bis 88" das Wort "85bis," eingefügt.


Art. 13 - Artikel 2 des Königlichen Erlasses vom 15. Mai 2003 zur Festlegung des beschleunigten Verfahrens vor dem Staatsrat bei Beschwerden gegen bestimmte Beschlüsse der Autorität Finanzielle Dienste und Märkte und der Belgischen Nationalbank, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 20. Februar 2013, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "per Einschreiben" und dem Wort "eingereicht" die Wörter "oder auf elektronischem Weg" eingefügt.

2. In Absatz 2 zweiter Satz werden die Wörter "Die Antragschrift wird" durch die Wörter "Außer bei elektronischer Verfahrensführung wird die Antragschrift" ersetzt.

3. In Absatz 2 dritter Satz werden die Wörter "Der Antragschrift wird" durch die Wörter "Außer bei elektronischer Verfahrensführung wird der Antragschrift" ersetzt.


Art. 14 - Artikel 3 desselben Erlasses, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 20. Februar 2013, 30. Januar 2014 und 28. März 2014, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 werden die Wörter "per Einschreiben" aufgehoben.

2. In § 7 wird zwischen dem Wort "84/1," und den Wörtern "86 bis 88" das Wort "85bis," eingefügt.


Art. 15 - In Artikel 15 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 31. August 2005 zur Festlegung der besonderen Regeln in Bezug auf Fristen und Verfahren für die Bearbeitung der in Anwendung von Artikel 15ter des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahlen der Föderalen Kammern und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien eingereichten Anträge werden die Wörter "Anträgen oder Schriftsätzen werden" durch die Wörter "Außer bei elektronischer Verfahrensführung werden Anträgen oder Schriftsätzen" ersetzt.


Art. 16 - In Artikel 25 desselben Erlasses wird zwischen dem Wort "84," und den Wörtern "87 bis 89" das Wort "85bis," eingefügt.


Art. 17 - Artikel 2 des Königlichen Erlasses vom 8. März 2007 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsabteilung des Staatsrates bei Beschwerden, die in den Artikeln 18quater und 21ter des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes vorgesehen sind, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "per Einschreiben an den Staatsrat" durch die Wörter "per Einschreiben oder auf elektronischem Weg beim Staatsrat" ersetzt.

2. Absatz 2 wird wie folgt ersetzt: "Außer bei elektronischer Verfahrensführung werden der Antragschrift vier beglaubigte Abschriften der Antragschrift und der dazugehörenden Unterlagen, auf die in diesem Antrag verwiesen wird, beigefügt."


Art. 18 - Artikel 8 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

1. In Nr. 2 werden zwischen den Wörtern "per Einschreiben" und dem Wort "zugesandt" die Wörter "oder auf elektronischem Weg" eingefügt.

2. Nummer 3 wird durch die Wörter ", außer bei elektronischer Verfahrensführung" ergänzt.


Art. 19 - In Artikel 12 desselben Erlasses wird zwischen den Wörtern "85 Absatz 2," und den Wörtern "86 bis 88" das Wort "85bis," eingefügt.


(…)


Art. 22 - Der für Inneres zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 28. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

